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Gemeinde Schechingen, Ostalbkreis 

Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-

anlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung - WVS) 

der Gemeinde Schechingen vom 23.02.2000 

 

Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der §§ 2, 8 Absatz 
2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Schechingen am 02.12.2008 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über den An-
schluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung - WVS) der Gemeinde Schechingen vom 23.02.2000, zuletzt geändert am 
30.11.2006, beschlossen: 
 
 

Artikel 1 

 

§ 28 erhält folgende Fassung: 

 

§ 28 

Beitragsmaßstab 

 

Beitragsmaßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch Ver-
vielfachung der Grundstücksfläche (§ 29) mit dem Nutzungsfaktor (§ 30); das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nach-
kommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden. 
 
 
 

Artikel 2 

 

§ 42 erhält folgende Fassung: 

 

§ 42 

Verbrauchsgebühren 

 
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermenge (§ 43) berechnet. Die Verbrauchsge-

bühr beträgt pro Kubikmeter 1,50 €. 
 
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Wasserzähler verwendet, beträgt die Ver-

brauchsgebühr pro Kubikmeter 1,50 €. 
 
(3)  unverändert 
 
 

Artikel 3 

 

§ 46 erhält folgende Fassung: 

 

§ 46 

Entstehung der Gebührenschuld 
 

(1) In den Fällen der § 41 und 42 Abs. 1 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des 
Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeit-
raums, entsteht die Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. 
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(2) In den Fällen des § 40 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen Anschlussnehmer 
mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalendervierteljahres; für den neuen Grundstückseigentümer 
mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 
(3 In den Fällen des § 42 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld, mit der Beendigung der Baumaßnahme, 
spätestens mit Einbau einer Messeinrichtung nach § 21. 
 
(4) In den Fällen des § 44 entsteht die Gebührenschuld mit Beginn der Bauarbeiten. 
 

(5) In den Fällen des § 42 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme. 
 
 

Artikel 4 

 

§ 47 erhält folgende Fassung: 

 

§ 47 

Vorauszahlungen 
 
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen 
jeweils auf den 01.05., 01.07., 01.09., 01.11. eines jeden Jahres zu leisten. Beginnt die Gebührenpflicht 
während des Veranlagungszeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des folgenden Kalen-
dervierteljahres. Beträgt der Vorauszahlungsbetrag für den Wasserzins und Abwasserzins weniger als € 
10,00, so wird keine Vorauszahlung erhoben. 
 
(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel der zuletzt festgestellten Jahreswassermenge zugrundezulegen. Bei 
erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird der voraussichtliche Jahreswassermenge geschätzt. 
 
(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszahlungen werden auf die Gebührenschuld für 
diesen Zeitraum angerechnet. 
 
(4) In den Fällen der § 42 Abs. 2 und Abs. 3, sowie § 44 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung. 
 
 

Artikel 5 

 

§ 44 erhält folgende Fassung: 

 

§ 44 

Fälligkeit 
 

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur 
Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit die Gebührenschuld die 
geleisteten Vorauszahlungen übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlun-
gen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zu-
rückzahlung ausgeglichen. 
 

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 47 werden zu den in § 47 Abs. 1 genannten Terminen zur Zahlung fäl-
lig. 
 
(3) In den Fällen des § 42 Abs. 3 wird die Gebührenschuld mit der Wasserentnahme fällig. 
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Artikel 6 

 

Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
Ausgefertigt: 

Schechingen, 02.12.2008 

gez. Werner Jekel, Bürgermeister 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO  : 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach §  4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde Schechingen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


